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• Kopplungsverbot - Geschäfte, bei denen das Angebot oder der Abschluss eines Kreditvertrags in einem 

Paket gemeinsam mit anderen gesonderten Finanzprodukten oder Finanzdienstleistungen erfolgt und bei 

denen der Kreditvertrag nicht separat von der Verbraucherin oder dem Verbraucher abgeschlossen werden 

kann, sind nur noch in bestimmten Fällen zulässig, 

• Fremdwährungskredite – um Darlehensnehmer vor erheblichen Währungsrisiken zu schützen, werden 

Ansprüche von Darlehensnehmern auf Umwandlung des Darlehens in die eigene Landeswährung eingeführt, 

• Beratungsleistungen – es werden Standards für die Erbringung von Beratungsleistungen eingeführt, die 

insbesondere die Transparenz der Beratung erhöhen sollen. 

Ferner werden die Voraussetzungen für die Tätigkeit als Immobiliardarlehensvermittler geregelt. Der 

Gesetzentwurf beinhaltet die Einführung eines eigenständigen gewerberechtlichen Erlaubnistatbestands für 

die Vermittlung von Immobilienkrediten, der insbesondere einen Sachkundenachweis und den Nachweis einer 

Berufshaftpflichtversicherung als neue Berufszugangsvoraussetzung erforderlich macht.  

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung auch die Einführung des 

Honorar-Immobiliardarlehensberaters vor. Hiermit soll eine Alternative zu einer Beratung auf Provisionsbasis 

im Bereich der Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträge geschaffen werden. 

Schließlich sieht der Gesetzentwurf ein verpflichtendes Beratungsangebot durch den Darlehensgeber bei 

dauerhafter und erheblicher Inanspruchnahme des Dispositionskredits vor. Diese Pflicht tritt ein, sobald eine 

Darlehensnehmerin oder ein Darlehensnehmer den Dispositionsrahmen über einen Zeitraum von sechs 

Monaten zu durchschnittlich über 75 Prozent ausschöpft. Dasselbe gilt bei einer geduldeten Überziehung über 

drei Monate, wenn durchschnittlich über 50 Prozent des monatlichen Geldeingangs auf dem Konto in Anspruch 

genommen werden. Darüber hinaus werden die Darlehensgeber verpflichtet, über die Höhe der für einen 

Dispokredit in Rechnung gestellten Zinsen auf ihrer Website gut sichtbar zu informieren.  

"Bedenkt man, dass zwei Umfragen der Bundesbank im Herbst 2013 und im Frühjahr 2014 ergeben haben, dass 

in den Jahren 2009 bis 2013 rund ein Drittel der Immobilienkredite bezogen auf den Beleihungswert eine 

Finanzierungsquote von 100% und mehr aufwiesen und bei ca. 15% der Beleihungsauslauf sogar bei mehr als 

120% lag, so zeigt sich, wie wichtig es ist, dass nunmehr in Deutschland endlich ein ausdrückliches Verbot, bei 

nicht gegebener Kreditwürdigkeit Kreditverträge mit Verbrauchern abzuschließen, eingeführt wird," sagt der 1. 

Vorsitzende des AMV, RA Uwe Piper. "Endlich werden Verbraucher vor dem unverantwortbaren finanziellen 

Risiko einer 100 % - Finanzierung geschützt," ergänzt Piper. "Ebenso ist die Verbesserung des 

Verbraucherschutzes bei Dispokrediten ausdrücklich zu begrüßen," meint Piper. "Verbraucherinnen und 

Verbraucher, die in die Dispo-Falle geraten sind, haben nun aufgrund des obligatorischen Beratungsgespräches 

wieder eine Perspektive, diese unter Umständen verlassen zu können." "Es ist zu hoffen, dass das Gesetz zur 

Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie zum Schutze der Verbraucher so schnell wie möglich in kraft 

tritt," schließt Piper. 

Berlin, den 15.07.2015 

Marcel Eupen, Pressesprecher 


